
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 32 PRTV-G Präsentation und
Einflussnahme

 PRTV-G - Audiovisuelle Mediendienste-Gesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 19.11.2023

1. (1)In der audiovisuellen kommerziellen Kommunikation dürfen weder im Bild noch im Ton Personen auftreten,

die regelmäßig Nachrichtensendungen und Sendungen zum politischen Zeitgeschehen vorstellen.

2. (2)Audiovisuelle kommerzielle Kommunikation darf nicht die redaktionelle Unabhängigkeit des

Mediendiensteanbieters beeinträchtigen.

In Kraft seit 01.10.2010 bis 31.12.9999
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